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Bruttoverträge
AT ist erlösverantwortlich

Phase I und II
AT stellt Antrag für 

Schaden aus Mindereinnahmen 3.1
Schaden aus SGB IX 3.3

Einsparung ÖDLA 3.7
Ersparte Aufwendungen (Infrastruktur) 

4(I5) 

Phase I 
VU stellt Antrag Rettungsschirm für 

Schaden aus Kürzung ÖDLA 3.5
Einsparung von betrieblichen Aufwendungen 4.X

Abbestellungen

Phase II
VU rechnet Ergänzungsvereinbarung ab

Einsparung von betrieblichen Aufwendungen

Die Abrechnungsmodalitäten richten sich an den 
Vertragsarten aus

Rettungsschirm ÖPNV Stand: 12.07.2021



3

Nettoverträge/Not-ÖDLA
VU ist erlösverantwortlich

Phase I 
VU stellt Antrag Rettungsschirm für 
Schaden aus Mindereinnahmen 3.1

Schaden aus SGB IX 3.3
Schaden aus Kürzung ÖDLA 3.5

Einsparung von betrieblichen Aufwendungen 4.X

Abbestellungen, 

Phase II
VU rechnet Ergänzungsvereinbarung ab

Schaden aus Mindereinnahmen
Schaden aus  SGB IX

Einsparung von betrieblichen Aufwendungen

Phase I und II
AT stellt Antrag für 

Schaden aus Erhöhung ÖDLA 3.6
Einsparung ÖDLA 3.7

Ersparte Aufwendungen (Infrastruktur)
4(I5) 

Die Nettounternehmen/ew. Verkehre sind mit deutlich 
mehr Schadenskategorien konfrontiert
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Die zwischen den Ländern abgestimmten Leitlinien 
vereinfachen die Ermittlung der Coronaschäden
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• Maßgebliche Grundlage für die Gewährung der 
Billigkeitsleistungen

• Methode zur Bemessung der Schäden und Einsparungen 
ist in allen Ländern gleich

• Unterschiede bestehen in Bezug auf Ausgleichssatz, 
Ansatz von Mehraufwendungen, Verfahrensaufbau

• Eröffnet Vereinfachungen bei der Ermittlung von 
Einsparungen 

• Bietet Pauschalansätze und tlw. Saldierungen von 
Einsparungen mit Mehraufwendungen

• Individuelle Berechnung der Schäden bleibt möglich 

Richtlinien der Länder Gemeinsame Leitlinien der Länder
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Die Verbundorganisationen unterstützen die 
Antragsteller bei der Ermittlung der Fahrgeldschäden
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Hinweise 

• Verbundorganisationen stellen Abrechnungen für die 
Jahre 2019 und 2020 jeweils März bis Dezember zur 
Verfügung, eine Testierung dieser Abrechnungen ist nicht 
nötig – die Unterlagen des Verbundes sind beizulegen

• Verbundorganisationen in BW ermitteln auch die 
Mindereinnahmen je Antragsteller und ermöglichen 
zumindest eine Prüfung der Berechnung durch WP des 
Antragstellers   

• Mindereinnahmen müssen zumindest für den Zeitraum 
März bis Juni sowie Juli bis Dezember 2020 wg. 
unterschiedlicher USt-Sätze getrennt ermittelt werden

• Unternehmen, die nicht die Kleinbeihilfe in Anspruch 
nehmen können, benötigen darüber hinaus folgende 
Splittung

• März-August 2020  - alle Leistungen des VU
• September – Dezember 2020 – bündel-

/vertragsscharfe Darstellung zur Abrechnung der 
Not-ÖDLA/Ergänzungsvereinbarungen

Auszug Entwurf Testierungsvorlage BW
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Die SGB-IX Schäden muss der Antragsteller selbständig 
bestimmen und durch einen WP bestätigen lassen
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Hinweise 

• Verbundorganisationen stellen SGB-IX-relevante 
Einnahmen für März-Dezember 2019, fiktive, 
hochgerechnete Einnahmen März – Dezember 2020 und 
tatsächliche Einnahmen März –Dezember 2020 zur 
Verfügung

• Berechnung erfolgt durch Antragsteller unter 
Verwendung des relevanten Vomhundertsatz  

• Auch hier besteht aufgrund unterschiedlicher USt.-Sätze 
und bestehender Ergänzungsvereinbarungen die 
Notwendigkeit die Berechnungen für einzelne Zeiträume 
zu trennen bzw. vertragsscharfe Aufteilungen 
vorzunehmen

• Vom Landessatz abweichende Vomhundertsätze sind 
nachzuweisen

Auszug Entwurf Testierungsvorlage BW
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Ist-
Einnahme 
2019 (SGB-
fähig)

x
SGB IX 

Vomhundertsatz 
2019 (5,00 %)

= 
Ist-SGB IX 
Einnahme 
2019

Soll-
Einnahme 
2020 (SGB-
fähig)

(Preis 
2020*
Menge 
2019)

x
SGB IX 

Vomhundertsatz 
2019 (5,00 %)

= 
Soll-SGB IX 
Einnahme 
2020

Ist-
Einnahme 
2020 (SGB-
fähig)

x
SGB IX 

Vomhundertsatz 
2020 (2,59 %)

= 
Ist-SGB IX 
Einnahme 
2020

Schaden Mindereinnahmen SGB IX 

Die pauschale Ermittlung des SGB IX Schadens im 
Antrag wird durch eine differenzierte Herleitung ersetzt
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Ein Ansatz von Schäden aus aV oder ÖDLA ist nur dann 
möglich, wenn der AT identische Einsparungen bringt
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Hinweise 

• Schäden aus Minderung der Ausgleichsleistungen aus 
allgemeinen Vorschriften und Schäden aus Minderung 
der Ausgleichsleistung aus ÖDLA (Verkehrsverträgen) sind 
artverwandt zu ermitteln

• Der Aufgabenträger muss die jeweilige Schadenshöhe 
bestätigen

• Es ist wichtig, dass der Aufgabenträger die identischen 
Beträge als Einsparungen ansetzt, ansonsten kann der 
Schaden beim VU nicht anerkannt werden

• Die Schäden sind einzeln aufzuführen 

Auszug Entwurf Testierungsvorlage BW
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Die Leitlinien fokussieren auf die Ermittlung der 
Ersparnisse
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Hinweise 

• Leitlinien ermöglichen Vereinfachung bei der Ermittlung 
der Einsparungen

• Es sind grundsätzlich alle pandemiebedingen 
Einsparungen einzubringen

• Pandemiebedingte Mehraufwendungen sind nach 
Richtlinie BW nur im von den Leitlinien definierten 
Umfang einbringbar

• Eine Trennung der Einsparungen nach Phase 1 und Phase 
2 ist dann notwendig, wenn Not-
ÖDLA/Ergänzungsvereinbarungen abzurechnen sind  

Auszug Entwurf Testierungsvorlage BW
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Die Schadensermittlung ist zusammenfassend von 
einem WP zu bestätigen
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Hinweise 

• Die Ermittlung des Schadens muss durch einen 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater bestätigt werden 

• Wenn ein VU/AT Anträge über mehrere Verbünde gestellt 
hat, sind auch mehrere Nachweise durch einen WP etc zu 
unterzeichnen

• Hilfsweise kann ein Urnachweis erzeugt werden 

Auszug Entwurf Testierungsvorlage BW
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Die Ausfertigung eines Urnachweises reduziert die 
Anzahl durch WP zu bestätigender Nachweise 

Rettungsschirm ÖPNV  Stand: 12.07.2021

Schema Urnachweis
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Nur wenige Anlagen sind den Nachweisen beizulegen

Rettungsschirm ÖPNV  Stand: 12.07.2021

Hinweise 

• Im Wesentlichen werden als Anlage zum Nachweis 
ausschließlich die Bestätigungen der AT zu ÖDLA oder aV-
Reduzierungen benötigt 

• Mindereinnahmen Verbund werden über die 
Sammelantragsteller Verbundorganisation einmalig 
beigebracht

Auszug Entwurf Testierungsvorlage BW
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30.06.21 31.07.21 31.08.21 30.09.21

Anlieferung 
Fahrtausfälle, falls 
ÖDLA-Schaden
Phasen I und II

VU

Verbund

AT
Erstellung Bestätigung 
Schaden/Einsparung 
ÖDLA für Phase I

Vorlage 
Mindereinnahmen/
Soll-Ist-Einnahmen 
SGB IX

Abrechnung/ 
Testierung Ergänzungs-
vereinbarungen für 
Phase II

Vorlage/Testierung 
Nachweis Schaden für 
Phase I bei Verbund

Vorlage/Testierung 
Nachweis Schaden für 
Phasen I und II bei 
Verbund

Übergabe gesammelte 
Nachweise Schaden für 
Phasen I und II bei 
Verkehrsministerium

Bis 30.09.2021 sind die Nachweise über die Verbünde 
an das VM zu übergeben 
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